
G E M E I N D E  N E U B E R G  
Der Vorsitzende des 
Haupt- und Finanzausschusses 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G  
der 19. öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 

am Donnerstag, den 17.03.2022 um 19:00 Uhr 
im Bürgerhaus OT Rüdigheim 

 
Tagesordnung 
 

 

1. Wahl der/des Vorsitzenden VE-90/2021-2026 
1. Ergänzung 

 
 

2. Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden VE-91/2021-2026 
1. Ergänzung 

 
 

3. Fraktionsanträge zum Haushalt 
 

 3.1 Antrag der SPD-Fraktion; Haushalt 2022 
Unterstützung Vereine 

VE-105/2021-2026 
1. Ergänzung 

 
 

4. Vorlage des Entwurfs des Investitionsprogramms für die Rechnungsjahre 
2021 - 2025 

VE-54/2021-2026 
11. Ergänzung 

 
 

5. Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2022 VE-55/2021-2026 
11. Ergänzung 

 
 

6. Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das 
Rechnungsjahr 2022 sowie des Stellenplans 2022 

VE-56/2021-2026 
11. Ergänzung 

 
 

7. Beratung über den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung über eine in-
terkommunale Zusammenarbeit für die Einsammlung und Beförderung von 
Abfällen im Main-Kinzig-Kreis mit dem Main-Kinzig-Kreis 

VE-106/2021-2026 
1. Ergänzung 

 
 

8. Vorlage der Vertragsentwürfe mit dem Pflegedienst Kremer VE-107/2021-2026 
1. Ergänzung 

 
 

9. Beratung über den Abschluss eines Kooperationsvertrages für den Glasfa-
serausbau in Neuberg 

VE-94/2021-2026 
1. Ergänzung 

 
 

10. Beratung über die Festlegung eines Standortes für die Planung eines ge-
meinsamen Feuerwehrgerätehauses 

VE-95/2021-2026 
1. Ergänzung 

 
 

11. Mitteilung des Gemeindevorstandes 
 

 
Neuberg, den 11.03.2022 
 
Der stellvertretende Vorsitzende 

gez.: Rouven Pohl  
 
 
Wichtige Hinweise in Bezug auf die Corona-Pandemie 

➢ Analog der Zutrittsbeschränkungen des Rathauses gelten die 3G-Regeln (geimpft, genesen, getestet). Der entsprechende 
Nachweis ist vorzulegen. Ein negativer Testnachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein und muss von einem Testzentrum 
durchgeführt worden sein 

➢ Die Anzahl der Plätze für Besucher*innen ist limitiert. Sind die ausgewiesenen Besucherplätze (Stühle) belegt, ist kein Zutritt 
mehr möglich. Ausnahmen, wie z. B. Stehplätze am Rand werden nicht zugelassen. 

➢ Es gilt das allgemeine Abstandsgebot von mindestens 1,50 m für alle Teilnehmer*innen der Sitzung. 
➢ Alle Teilnehmer*innen an der Sitzung werden registriert (Name, Anschrift, Telefonnr.), ansonsten kann kein Zutritt zum Sit-

zungsraum gewährt werden. 
➢ Innerhalb des Sitzungsraumes besteht Maskenpflicht (OP oder FFP2) 
➢ Körperliche Kontakte, wie z. B. Händeschütteln, sind untersagt. 
➢ Zur Sicherstellung des pünktlichen Sitzungsbeginns um 19.00 Uhr wird in Anbetracht der zuvor genannten Maßnahmen um 

rechtzeitiges Erscheinen gebeten. 
 
➢ Wir bitten um Beachtung der zum Sitzungstermin aktuell geltenden Corona-Bestimmungen. 




